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Abréviations

VBS Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und
Sport

SiK-SR Sicherheitspolitische Kommission des Ständerates
SiK-NR Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates
RP Rüstungsprogramm

DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports

CPS-CE Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats
CPS-CN Commission de la politique de sécurité du Conseil national
PA Programme d’armement
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Chronique générale

Armée

Organisation militaire

Kurz nach Bekanntwerden, dass Bundesrat Parmelin das BODLUV-Projekt sistiert hatte,
wollte die SiK des Nationalrates proaktiv Einfluss auf das Armeebudget nehmen und
mittels Motion sicherstellen, dass im Rüstungsprogramm 2017 sämtliche
Armeefinanzen für die Rüstungsausgaben eingesetzt werden können und keine
Restkredite entstehen. Weil BODLUV ursprünglich für das Rüstungsprogramm 2017
vorgesehen gewesen war und folglich mit dessen zwischenzeitlichem Wegfall Gelder
frei geworden waren, wollte die Kommission erwirken, dass tatsächlich CHF 5 Mrd. für
die Armee ausgegeben würden und nicht etwa weniger. Dieser Meinung war auch die
Regierung, wie sie in ihrer Stellungnahme bekannt gab, jedoch empfahl sie die Motion
gleichwohl zur Ablehnung. Sie stellte jedoch auch bloss in Aussicht, dass die
Rüstungsplanung angepasst werde und für den im RP 2017 berücksichtigten Zeitraum
andere Projekte anvisiert würden. Spezifische Projekte konnten damals vom Bundesrat
noch nicht benannt werden.
Kommissionssprecher Büchler (svp, SG) appellierte im Nationalrat an seine Kolleginnen
und Kollegen, dass die Armeeführung dringend Planungssicherheit brauche und dafür
ein Rüstungsprogramm über CHF 700 Mio. nötig sei. Dies entsprach dem für BODLUV
vorgesehenen Betrag. Minderheitssprecher Flach (glp, AG) hielt nichts von diesem
Antrag und nannte ihn „sicherheitspolitisch und finanzpolitisch verantwortungslos”. Es
gebe gar kein Beschaffungsprojekt mit diesem hohen Finanzbedarf, das bereits
beantragt werden könne. Trotz Gegenwehr – auch des Verteidigungsministers – wurde
die Motion mit 126 zu 63 Stimmen angenommen. 1

MOTION
DATE: 15.06.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Die vom Nationalrat überwiesene Motion für ein grösseres Volumen des
Rüstungsprogramms 2017 angesichts der ausgefallenen BODLUV-Beschaffung fand im
Ständerat keinen Anklang. Bereits seine SiK stellte sich (einstimmig) dagegen. Man wolle
dem Bundesrat und dem VBS nicht die Flexibilität und Handlungsfreiheit nehmen. Es
könne nicht erwartet werden, dass bis zur Publikation des neuen RP neue
Beschaffungsprojekte reif sein würden. Damit folgte die Kommission weitgehend der
bundesrätlichen Meinung. Stattdessen verwies sie zuversichtlich auf den
Bundesbeschluss vom vergangenen März zum Zahlungsrahmen der Armee und auf das
Bekenntnis des Parlaments, dass der Armee über 4 Jahre hinweg gesamthaft CHF 20
Mrd. zur Verfügung stehen werden.
Dem war im Plenum kaum etwas anzufügen. Kommissionssprecher Baumann (cvp, UR)
führte den genannten Bundesbeschluss auch als Hauptargument ins Feld. Das VBS dürfe
eben im Rahmen der Budgetierung Umschichtungen vornehmen. Daniel Jositsch (sp,
ZH) fügte an, dass die Motion nicht aus rein formellen Gründen abgelehnt werden solle,
sondern dass man inhaltlich auch Stellung nehmen und signalisieren müsse, dass man
„den Bundesrat nicht zwingen wolle, innert kürzester Zeit Beschaffungsprojekte
präsentieren zu müssen”. Dem folgte der Ständerat, die Motion wurde fallen gelassen. 2

MOTION
DATE: 21.09.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER

1) AB NR, 2016, S. 1060 f.
2) AB SR, 2016, S. 732 f.; Bericht SiK-SR vom 1.9.16
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